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Bürgschaftserklärung 
 
 
 
 

 
 
zwischen der 

 
 

AOK Bremen/Bremerhaven 
Bürgermeister-Smidt-Str. 95 
28195 Bremen 

 
 

(im Folgenden: AOK) 
 
 
 
 
 

und der Leistungserbringergemeinschaft 
   

 

Name des Verbandes 
Straße und Hausnummer 
Postleitzahl und Ort 
IK: IK-Zeichen 

 
 

(im Folgenden: Leistungserbringergemeinschaft) 
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I. Die Leistungserbringergemeinschaft verpflichtet sich gegenüber der AOK, für die mit 
der Auszahlung von Versorgungspauschalen aus einer gemeinsamen 
Preisvereinbarung bereits begründeten Verpflichtungen eines Mitgliedsbetriebes 
einzustehen, wenn dieser seine zu erbringenden Leistungen aus einem 
Versorgungsvertrag nicht mehr erfüllen kann. Die Leistungserbringergemeinschaft 
erfüllt diese Verpflichtung dadurch, dass einer ihrer Mitgliedsbetriebe die 
Versorgungsfälle des betroffenen Partnerbetriebes übernimmt und diese, ohne erneute 
Berechnung einer Versorgungspauschale, bis zum Ende des Versorgungszeitraumes 
weiterführt.  
 

II. Für den Fall, dass einer der genannten Mitgliedsbetriebe seinen Verpflichtungen aus 
einer Preisvereinbarung nicht mehr nachkommen kann, verpflichtet sich die 
Leistungserbringergemeinschaft, die vorgenannte Einstandspflicht innerhalb des 
jeweiligen Gewährleistungszeitraums auch für diejenigen Hilfsmittel zu erfüllen, die der 
betreffende Partnerbetrieb noch auf der Grundlage einer vorherigen eigenständigen 
Preisvereinbarung oder einer vorherigen Preisvereinbarung über eine andere 
Leistungserbringergruppe geliefert hat.  

 
III. Zur Absicherung des vorhandenen Risikos verpflichtet sich die 

Leistungserbringergemeinschaft hiermit, während der Laufzeit dieser Vereinbarung 
dafür Sorge zu tragen, dass das Eigenkapital zum jeweiligen Abschlussstichtag, 
erstmals auf den 31.12.2015, den Betrag von € 100.000,00 (in Worten 
einhunderttausend Euro) nicht unterschreitet. 

 
IV. Die Leistungserbringergemeinschaft stellt nach Abschluss der Vereinbarung der AOK 

den Jahresabschluss als Nachweis zur Verfügung. Künftige Bilanzen sind im 
Bundesanzeiger einsehbar. 

 
 
Bremen, den __.__.____ 
 
 
 
________________________________ ________________________________ 
 
AOK Bremen/Bremerhaven   Name Verband 
 


